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Beschlussvorlage 
 
 

Betreff: 

Erlass von Nutzungsentgelt und Pflegebeteiligung kommunaler Sportanlagen und 
Schulräume 

 
 

Beratungsfolge: 
 

Gremium: am: Behandlung: 

Gemeinderat 22.07.2020 öffentlich 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat beschließt, den Mosbacher Kultur- und Sportvereinen das Nutzungsentgelt für 
die Überlassung der kommunalen Sporthallen und Schulräume für den Trainings- und Übungs-
betrieb sowie die Pflegebeteiligung für die Sportplatzpflege, die nach den Allgemeinen Bestim-
mungen für die Überlassung von Schulanlagen, Gymnastikräumen, Turnhallen, Festhallen und 
Sportplätzen (ABÜSA) erhoben werden, für das Jahr 2020 zu erlassen.    
 
 
 
Sachverhalt: 
 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind weitreichend, unterliegen einer großen Dynamik 
und haben auch vor den Mosbacher Kultur- und Sportvereinen nicht halt gemacht. Insbesonde-
re die Einstellung der Vereinsangebote und daraus resultierende Mindereinnahmen bringen 
viele Vereine in Schwierigkeiten. Vereinzelt sind bei der Stadtverwaltung Anträge auf Reduzie-
rung oder Erlass von Nutzungsentgelten oder Pflegebeteiligungen eingegangen. Die SPD-
Fraktion hat zudem mit einem Antrag vom 05.05.2020 die Erarbeitung eines Hilfskonzepts für 
die Kultur- und Sportvereine gefordert.  
 
Zur Unterstützung der Mosbacher Vereinslandschaft empfiehlt die Stadtverwaltung, im Sinne 
der Gleichbehandlung aller Kultur- und Sportvereine, die auf die Nutzung der kommunalen In-
frastruktur angewiesen sind, die Nutzungsentgelte bzw. Pflegebeiträge, die nach den Allgemei-
nen Bestimmungen für die Überlassung von Schulanlagen, Gymnastikräumen, Turnhallen, 
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Festhallen und Sportplätzen (ABÜSA) erhoben werden, für das Jahr 2020 zu erlassen.    
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Für den Bereich der Sportplatzpflege entstehen Mindereinnahmen von 27.500 €. Im Bereich der 
Sporthallen und Schulräume ist mit Mindereinnahmen von ca. 30.000 € zu rechnen.    
 
 
 
Anlagen: 
 

Antrag der SPD-Fraktion    
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